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Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster 

für das Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen 

Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 16. Januar 2017 folgende 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 

§1 

Festsetzung des Haushaltsplanes 

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 21.586.300 € 

davon im Verwaltungshaushalt 18.155.200 € 

im Vermögenshaushalt 3.431.100 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) in Höhe von 0€ 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 

Höhe von 0 € 

§2 

Kassenkredit 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 € 

§3 

Hebesätze 

Die Hebesätze werden festgesetzt: 

1. für die Grundsteuer 

a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 

b) der übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

320 v.H. 

320 v.H. 

2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H. 

der Steuermessbeträge 

§ 4 

Stellenplan 

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. 

Rheinmünster, den 17. Januar 2017 

Helmut Pautler, Bürgermeister 
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Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

1. 
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Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 

für das Wirtschaftsjahr 2017 

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebs-

verordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der 

derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 16. Januar 

2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: 

§1 

Wirtschaftsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit 

- Erträgen von 476.900 € 

- Aufwendungen von 476.900 € 

- Jahresgewinn / Jahresverlust 0 € 

im Vermögensplan mit 84.600 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) in Höhe von 0€ 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 

Höhe von 0€ 

§2 

Kassenkredit 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 € 

Rheinmünster, den 17. Januar 2017 

Helmut Pautler, Bürgermeister 



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 

für das Wirtschaftsjahr 2017 

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebs-

verordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der 

derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 16. Januar 

2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: 

§1 

Wirtschaftsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 

1. im Erfolgsplan mit 

- Erträgen von 

- Aufwendungen von 

- Jahresgewinn / Jahresverlust 

im Vermögensplan mit 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) in Höhe von 

1.306.000 € 

1.306.000 € 

0€ 

457.000 € 

0€ 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 

Höhe von 0 € 

§2 

Kassenkredit 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 € 

§3 

Stellenplan 

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans. 

Rheinmünster, den 17. Januar 2017 

Helmut Pautler, Bürgermeister 
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Vorbericht zum Haushaltsplan  

1. Vorbemerkungen  

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist 

insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Ver-

mögen und die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwi-

ckelt haben bzw. sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden. Außerdem soll der 

Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen 

und darüber hinaus darstellen, in welchen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan ab-

weicht. 
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2. Einwohnerentwicklung 

Volkszählung am 17.05.1939 4.338 

Volkszählung am 13.09.1950 4.128 

Volkszählung am 06.06.1961 4.531 

Volkszählung am 27.05.1970 4.531 

Fortschreibung zum 30.06.1975 4.653 

Fortschreibung zum 30.06.1980 4.671 

Fortschreibung zum 30.06.1985 4.957 

Volkszählung am 20.05.1987 5.001 

Fortschreibung zum 30.06.1990 5.303 

Fortschreibung zum 30.06.2006 6.549 

Auf die Ortsteile entfallen: 

Greffern 1.980 

Schwarzach 1.911 

Fortschreibung zum 30.06.2007 6.582 

Fortschreibung zum 30.06.2008 6.614 

Fortschreibung zum 30.06.2009 6.591 

Fortschreibung zum 30.06.2010 6.665 

Fortschreibung zum 30.06.2011 6.620 

Fortschreibung zum 30.06.2012 6.602 

Fortschreibung zum 30.06.2013 6.690 

Fortschreibung zum 30.06.2014 6.704 

Fortschreibung zum 30.06.2015 6.782 

*Fortschreibung zum 30.06.2016 6.825 

Söllingen 1.433 

Stollhofen 1.501 
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4.000 
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3.000 

2.000 

1.000 
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* Vom statistischen Landesamt Baden-Württemberg wurde mitgeteilt, dass die Fortschreibungsergebnisse zum 30.06.2016 

voraussichtlich erst August 2017 verfügbar sind. Aufgrund dieser Mitteilung wurde die berichtigte Einwohnerzahl zum 

31.12.2015 zugrunde gelegt. 



andere Gebäude u. 

Nutzungen r  Freifläche 
Betriebsfläche 

Erholungsfläche 

Verkehrsfläche 

Waldfläche 

Wasserfläche 

Landwirtschafts-

fläche 

3. Gemarkungsfläche 

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf: 

Art der Fläche ha % davon: ha % 

Wohnen 113,8009 41,2 

Gebäude u. Freifläche 276,2332 6,5 Industrie 106,6648 38,6 

Land- u. Forstwirtschaft 3,8670 1,4 

Betriebsfläche 208,2374 4,9 Abbauland 203,8514 97,9 

Erholungsfläche 42,4974 1,0 Grünanlagen 13,2583 31,2 

16,3 Straßen 64,4177 9,3 

Verkehrsfläche 692,7079 Wege 81,7343 11,8 

Plätze 2,7706 0,4 

Landwirtschaftsfläche 1.976,1300 46,5 

Waldfläche 705,4572 16,6 
Unland 11,2441 29,4 

Wasserfläche 305,9814 7,2 

andere Nutzungen 38,2477 0,9 

Gesamtfläche 4.249,7419 ha davon Gemeindewald 705,4128 ha 

Aufteilung nach Ortsteilen: 

Greffern 772,4845 ha Söllingen 935,2989 ha (davon Flugplatz 337 ha) 

Schwarzach 1.307,5362 ha Stollhofen 1.234,4223 ha (davon Flugplatz 207 ha) 
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4. Entwicklung der Vorjahre 

Jahr Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 
Veränderung 

in % 

2009 11.951.369,79 € 3.386.055,46 € 15.337.425,25 € -15,02 

2010 11.928.195,26 € 986.853,77 € 12.915.049,03 € -15,79 

2011 14.756.721,53 € 2.591.854,67 € 17.348.576,20 € 34,33 

2012 19.445.116,19 € 5.559.591,65 € 25.004.707,84 € 44,13 

2013 16.376.459,44 € 4.813.315,64 € 21.189.775,08 € -15,26 

2014 17.357.130,10 € 4.575.475,06 € 21.932.605,16 € 3,51 

2015 17.445.972,93 € 1.886.696,38 € 19.332.669,31 € -11,85 

2016 17.403.300,00 € 4.047.700,00 € 21.451.000,00 € 10,96 

30.000.000 € 

25.000.000 € 

20.000.000 € 

15.000.000 

10.000.000 E 

5.000.000 

0€ 
20 09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

■ Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015  

Der Gemeinderat hat am 23. Februar 2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 

beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schrei-

ben vom 12. März 2015. Die Haushaltssatzung wurde am 20. März 2015 im Gemeindemittei-

lungsblatt bekannt gemacht und vom 23. März 2015 bis einschließlich 31. März 2015 öffent-

lich ausgelegt. 

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2015 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 

Sollspalten laufendes Jahr 17.445.972,93 € 1.886.696,38 € 19.332.669,31 € 

Ansätze laut HH-Plan 16.276.200,00 € 1.766.100,00 € 18.042.300,00 € 

Abweichungen in € 1.169.772,93 € 120.596,38 € 1.290.369,31 € 

Abweichungen in % 7,19 % 6,83 % 7,15 % 
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Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Vergleich zu den Krisenjahren 2009 und 2010 

mit jeweils unter 1 Mio. € sowie dem Höchststand im Jahr 2012 mit fast 7 Mio. € wieder auf 

einem gutem Stand gefestigt. Im Jahr 2015 konnten insgesamt 4.137.512,81 € vereinnahmt 

werden. Die Einnahmen liegen somit um 537.512,81 € über dem Haushaltsansatz von 

3,6 Mio. €. Mehreinnahmen konnten auch bei den Schlüsselzuweisungen, dem Gemeindean-

teil an der Umsatzsteuer, bei der Investitionspauschale, den Kiespachteinnahmen sowie bei 

den Erlösen aus Holzverkäufen verbucht werden. Minderausgaben ergaben sich bei den Un-

terhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. 

Im Vermögenshaushalt wurden 865.284,84 € im Soll für Baumaßnahmen aufgewendet. Im 

Jahr 2015 stand kein großes Einzelvorhaben im Vordergrund, vielmehr wurden dringliche 

Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen begonnen und zum 

Großteil auch abgeschlossen (z.B. Sanierung Außenfassade Realschule, Ausbau Klostergarten-

straße, Erneuerung Küche Sporthalle Greffern, Umgestaltung Grabfelder Friedhöfe Greffern 

und Stollhofen). 

Durch den besseren Haushaltsverlauf im Jahr 2015 ergab sich mit einem Betrag von 

1.591.696,28 € eine deutlich höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermö-

genshaushalt (Haushaltsansatz: 7.500 €). So konnte anstatt der vorgesehenen Entnahme aus 

der allgemeinen Rücklage (Planansatz: 1.389.100 €) eine Rücklagenzuführung in Höhe von 

291.667,44 € erfolgen. Zum 31.12.2015 ergibt sich somit ein Rücklagenstand in Höhe von 

3.681.736,77 € (vgl. Mindestrücklage: 354.524,70 €). Der Kernhaushalt ist weiterhin schulden-

frei. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. 

• Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge) 499.619,80 € 

Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2015) 1.312.568,05 € 

Jahresverlust (Vortrag auf neue Rechnung) 22.773,51 € 

Kreditaufnahmen 0 € 

• Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge) 1.382.412,02 € 

Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2015) 8.533.639,49 € 

Jahresgewinn (Vortrag auf neue Rechnung) 174.790,12 € 

Kreditaufnahmen 0 € 

Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich bei den Ei-

genbetrieben zum 31.12.2015 ein Gesamtschuldenstand an Kreditmarktschulden in Höhe von 

1.585.621,40 €. Unter Berücksichtigung der Trägerdarlehen des Kernhaushaltes an die Eigen-

betriebe (2.382.421,07 €) beträgt der Gesamtschuldenstand 3.968.042,47 € (585,09 € pro 

Einwohner). Die Verschuldung im Landesdurchschnitt (Kameralhaushalt und Eigenbetriebe) 

beträgt 1.008,00 € pro Einwohner. Somit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinmünster um 

42 % unter dem Landesdurchschnitt. 

9 



6. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 

Der Gemeinderat verabschiedete am 18. Januar 2016 den Haushaltsplan wie folgt: 

Haushaltsvolumen 21.451.000 € 

- davon im Verwaltungshaushalt 17.403.300 € 

- davon im Vermögenshaushalt 4.047.700 € 

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 0 € 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 500.000 € 

Der Jahresverlauf 2016 entwickelte sich besser als ursprünglich geplant. Mehreinnahmen 

ergaben sich u.a. bei der Erstattung der Überschüsse vom Zweckverband Gewerbepark mit 

Regionalflughafen Söllingen (rd. 105.500 €). Die Gewerbesteuereinnahmen liegen nach der-

zeitigem Stand aufgrund von Nachzahlungen um rund 2,0 Mio. € über dem Haushaltsansatz 

von 3,8 Mio. €. 

Die größeren Anschaffungen im Vermögenshaushalt, unter anderem Schlauchwasch- und 

Prüfanlage für Freiwillige Feuerwehr, wurden planmäßig getätigt. Die im Haushaltsplan veran-

schlagten Bauprojekte wie der Umbau der Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsgrundschu-

le im Ortsteil Söllingen, die Sanierung des Kindergartens im Ortsteil Schwarzach sowie die 

DSL-Versorgung der Ortsteile Greffern und Schwarzach wurden vorangetrieben. 

• Kassenlage 

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war durchweg sichergestellt. Kassenkredite waren 

nicht erforderlich. 

• Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben) 471.100 € 

Vermögensplan 87.700 € 

Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 0 € 

Kreditaufnahmen 0 € 

• Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben) 1.304.000 € 

Vermögensplan 430.700 € 

Jahresgewinn /Jahresverlust (-) 0 € 

Kreditaufnahmen 0 € 
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7. Haushaltsjahr 2017 

7.1 Allgemeines 

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirt-

schaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) 

wurden erst am 17.11.2016 veröffentlicht. 

Vom 2. bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-

schätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021. 

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest: 

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 

2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen 

Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden 

Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. 

Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % 

erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Verände-

rungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 

2019, 2020 und 2021 erwartet." 

7.2 Verwaltungshaushalt 

7.2.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen  
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• Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von 4,0 Mio. € veranschlagt. Grund-

lage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuer-

messbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der 

Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert. 

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer: 

Jahr Steuerbetrag 
Abweichungen 

zum Vorjahr 
in % des Verw.-HH Hebesatz 

2011 3.001.602,61 € + 2.097.108,39 € 20,34 345 
4 

2012 6.849.080,04 € + 3.847.477,43 € 
-- 

35,22 345 

2013 4.275.874,60 € - 2.573.205,44 € 26,11 345 

2014 3.605.140,87 € - 670.733,73 € 20,77 345 

2015 4.137.512,81 € + 532.371,94 € 23,72 345 

2016 3.800.000,00 € - 337.512,81 € 21,83 345 

2017 4.000.000,00 € + 200.000,00 € 22,03 345 

8.000.000,00 € 

7.000.000,00 € 

6.000.000,00 € 

5.000.000,00 € 

4.000.000,00 € 

3.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

1.000.000,00 € 

0,00 € 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

• Grundsteuer A und B (Gruppierungsnummer: 000 und 001) 

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit 38.000 € veran-

schlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbe-

grundstücke) mit 940.000 €. Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für beide Grund-

steuerarten. 
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Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer: 

Jahr Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz 

2011 35.915,07 € 300 860.810,23 € 300 

2012 36.969,57 € 300 868.909,54 € 300 

2013 37.772,73 € 300 868.066,92 € 300 

2014 38.586,98 € 320 943.004,97 € 320 

2015 38.791,11€ 320 1.000.863,46 € 320 

2016 38.000,00 € 320 950.000,00 € 320 

2017 38.000,00 € 320 940.000,00 € 320 

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeinde-

steuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Ge-

meinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkom-

mens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen (für 2017 unverändert: 

0,0006214) auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn-

und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2010) maßgebend. 

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von 3.666.000 €. 

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden 

ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der ge-

meindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (für 2017 unverändert: 

0,0005873) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteuer-

aufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für 

das Jahr 2017 beträgt 489.000 €. 

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen: 

Jahr Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil 

2011 2.578.118,49 € 247.577,00 € 

2012 2.919.946,00 € 256.833,00 € 

€ 2013 3.109.274,59 € 262.465,32 

2014 3.248.935,49 € 268.764,47 € 

2015 3.440.147,19 € 381.849,19 € 

2016 3.542.000,00 € 395.000,00 € 
_ 

2017 3.666.000,00 € 489.000,00 € 

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt. Die aktuellen Schlüsselzah-

len gelten für den Zeitraum 2015 bis 2017. 
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• Andere Steuer und steuerähnliche Einnahmen 

Hierunter fallen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Fischwasserpacht und die 

Jagdpacht aus der Genossenschaftsjagd. Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz von 

366.800 € (Vorjahr: 114.800 €). Die Erhöhung erfolgt aufgrund der gesetzlich erforderlichen 

Umstellung der Vergnügungssteuer zum 01.01.2017 von der bisherigen pauschalen Besteue-

rung pro Geldspielgerät zur umsatzbezogenen Besteuerung. 

• Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale 

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteili-

gung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatz-

steuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuer-

kraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für 

das Jahr 2017 werden mit einem Betrag von 1.513.000 € und die Investitionspauschale mit 

606.000 € angesetzt. 

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung: 

Jahr Schlüsselzuweisungen Kommunale Investitionspauschale 

2011 1.680.576,10 € 376.154,80 € 

2012 2.015.634,70 € 363.806,20 € 

2013 1.370.524,50 € 351.486,10 € 

2014 286.070,10 € 354.978,00 € 

2015 1.263.683,60 € 491.996,60 € 

2016 1.730.000,00 € 633.000,00 € 

2017 1.513.000,00 € 606.000,00 € 

• Kindergarten-  und Kleinkindförderung 

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit ei-

nem Gesamtbetrag von 668.200 € angesetzt. Davon entfallen 313.200 € auf die Kindergarten-

förderung nach § 29b FAG und 355.000 € auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG. 

• Sachkostenbeiträge an Schulen 

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür 

erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Da die Ergebnisse der 

Schulkostenerhebung noch nicht vorlagen, wurde im Haushaltserlass 2017 empfohlen, die 

Sachkostenbeiträge 2016 zugrunde zu legen. Für das Haushaltsjahr 2017 ergeben sich Sach-

kosten beiträge in Höhe von insgesamt 396.000 €. 
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Bei der Werkrealschule besteht nur noch eine Schulklasse. Die Schule wird nach dem Schul-

jahr 2016/ 2017 geschlossen. Ab dem Schuljahr 2017/ 2018 soll das Schulgebäude der Werk-

realschule nach einem Umbau als gemeinsame Grundschule der Grundschüler aus den Orts-

teilen Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen und Stollhofen genutzt werden. 

• Straßenlastenausgleich 

Im Jahr 2017 erhält die Gemeinde je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und pro Kilometer Ge-

meindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet 2.500 €. Die gesamten Zuweisungen sind 

mit 60.000 € veranschlagt. 

• Familienleistungsausgleich 

Die Zuweisungen für das Jahr 2017 werden mit 295.000 € angesetzt. Für die Ermittlung des 

gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

maßgebend. 

• Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige Einnahmen 

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie die sonstigen Einnahmen ergeben einen 

Gesamtbetrag von 1.222.500 €. 

Die wesentlichen Einnahmen im Einzelnen Betrag 

Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark 122.000 € 

Erlöse aus Holzverkauf 194.000 € 

Mieteinnahmen aus Wohn- und Geschäftsgebäuden 66.000 € 

Grundstückspacht 55.000 € 

Pacht Funkmast 27.000 € 

Kiespacht 650.000 € 

Umsatzpacht / Erbbauzinsen 38.000 € 

• Gebühreneinnahmen 

Die Gebühreneinnahmen sind mit 797.800 € im Haushalt 2017 veranschlagt. Sie gliedern sich 

auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. 

Die wichtigsten Gebühreneinnahmen werden bei folgenden Abschnitten erzielt: 

Verwaltungsgebühren Betrag 

Hauptverwaltung / Standesamt 9.200 € 

Ordnungsamt / Meldeamt 45.500 € 

Bauverwaltung 1.000 € 

Vermessungsgebühren 2.000 € 
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Benutzungsgebühren Betrag 

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 243.900 € 

Jugendbüro 4.800 € 

Kindergarten Greffern 103.000 € 

Kindergarten Schwarzach 49.000 € 

Kindergarten Söllingen 56.000 € 

Kindergarten Stollhofen 95.000 € 

Sport- und Festhallen 10.800 € 

Hallenbad 45.000 € 

Märkte und Festplätze 5.000 € 

Bestattungswesen 125.000 € 

Nachrichtlich: 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 459.000 € 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 1.130.000 € 

Die höheren Einnahmen bei den Bestattungsgebühren ergeben sich aufgrund einer Gebüh-

renanpassung zum 01.01.2017. 

• Sonstige Finanzeinnahmen  

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen sind besonders erwähnenswert: 

Sonstige Finanzeinnahmen Betrag 

Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen 17.000 € 

Konzessionsabgabe Strom 191.000 € 

Konzessionsabgabe Gas 10.000 € 

Zinseinnahmen von Eigenbetrieben 85.000 € 

Die sonstigen Finanzeinnahmen ergeben einen Gesamtbetrag von 305.100 €. 

• Kalkulatorische Einnahmen 

Für Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende 

Einrichtungen), sind angemessene Abschreibungen, eine angemessene Verzinsung (derzeit 

1,5 %) des Anlagekapitals und die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen zu veranschla-

gen. 

Ferner werden für die Verwaltungsleistungen der zentralen Ämter Verwaltungskostenbeiträ-

ge sowie für die Leistungen des Bauhofs und des Forsts Verrechnungskosten verbucht. Es 

handelt sich hierbei um kassenunwirksame innere Verrechnungen. 
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